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K u n d m a c h u n g
in Betreff der Lieferung des Bedarfes an Eisen»
Erzeugnissen für die StaatS-Eisenbahnen im
Jahre 1943. — Für den Oberbau der Staatö-
Eisendahncn ist im Jahre 1843 eine Menge
von 221,514 Cntr. (Wiener-Gewichtes) Ei-
sen, und zwar in folgenden Gattungen noth-
wendig, nämlich an Schienen (Rails) 146500
Cntr.; an Schiencnstühlen (Chairö) 66000
Cntr.; an Keilen (einfachen) 2386 Cntr.; an
Keilen (doppelten) 1220 Cntr., und an Nä-
geln 3399 Cnir. — Die Staatsverwaltung
beabsichtiget diesen Bedarf durch inländische
Erzeugnisse zu decken. Sie behält sich vor,
jedesmal, sobald der Bedarf für die dem Jah-
re 1843 folgenden Jahre bekannt seyn wird,
dle gleiche Ankündigung zu erlassen. — Die-
jenigen Eisengewerken oder Unternehmer, wel-
che die erwähnten Erzeugnisse aus inländi-
schem Eisen für daö Jahr 1843 zu liefern
gesonnen sind, werden aufgefordert, lhre An-
bote bei dem Präsidium der k. k. allgemeinen
Hofkammer längstens bis zum 8. August 1842
Mittags um zwölf Uhr zu überreichen. — Die
Bedingungen, welchen sich jeder Liefcrungs-
lustigc zu unterwerfen hat , sind folgende:
ä . A l l g e m c i n e B e d i n g u n g e n . 1) Das
Anbot har mit Bestimmtheit die Gattung und
Menge auszudrücken, welche der Unternehmer
zu liefern beabsichtiget, dann den Preis in
Conv. Münze, im Zwanzigguldenfuße, für
zeden Centner im Orte der Erzeugung, so wie
den Fuhrlohn für den Centner und die Mei-
le , um welchen der Osserent die gesammte von
ihm zu liefernde Menge an den Lieferungsort,
d. i. an die längs der Bahn zu errichtenden
Magazine abzustellen sich verdichtet. (D ie
Errichtungspunkte der Magazine werden den
Gewcrken, welchen cine Lieferung überlassen

wi rd , bis Ende October 1642 bekannt gege-
ben werden). — 2) Die Lieferung einer je-
den Gattung der erwähnten Erzeugnisse hat
mit der einen Hälfte längstens bis Ende Apri l
1643, und mit der andern Hälfte längstens
biö Ende Juni 1843, und zwar bis zu den
betreffenden Magazinen längs der Bahn S ta t t
zu finden. - 3) Ist ein Unternehmer geson-
nen, mehrere Gattungen zu liefern, so hat er
für jede Gattung ein besonderes Anbot zu
überreichen. — 4) Anbote, aus welchen die
Preisforderung nicht mit Bestimmtheit zu ent-
nehmen ist, oder welche von den gegenwärti-
gen abweichende Nebenbedingungcn stellen, wer-
den nicht berücksichtiget werden. — 5) Die
Anbote sind schriftlich und versiegelt, mit der
Ueberschrift: »Anbot der Eiscnlieferung für die
Staatsbahnen", zu überreichen. — 6) Die
Entscheidung über die eingelangten Offerte wird
von dem k. k. Präsidium der allgemeinen Hof-
kammer erfolgen, und hierbei ein mit Berück-
sichtigung der Verhältnisse des Inlandes be-
rechneter Maximalpreis zur Richtschnur dienen,
über welchen hinaus keine Annahme cineS Of-
fertes Stat t findet. — 7) Jeder Offercnt
bleibt vom Tage der Ueberreichung seines Of-
fertes bis zu dieser Entscheidung für das An-
bot rcchtsverdmdlich und ist im Falle der An-
nahme desselben verpflichtet, den Vertrag ab-
zuschließen und das angenommene Versprechen
in allen Punkten zu erfüllen. — 8> Der Un-
ternehmer, dessen Anbot angenommen wird,
hat längstens binnen 14 Tagen, vom Tage
der Zustellung der Verständigung hierüber an
gerechnet, die Caution mit 5 F des Gesammt-
prcises der ihm überlassenen Lieferung entwe-
der im Baren, oder in hierzu gesetzlich geeig-
neten österreichischen Staatspapiercn nach dem
Börsenwerthe des dem ssrwgstage vorherge-
henden Tages, oder in gehörig nach dem S i n -
ne dcs §. 1374 des a. b. Gesetzbuches versi-
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I I . Sammlung von Gebeten für Morgen»,

A d t l . d ' , M e ß » , Bl icht«, (Kommunion- und an»
dere Andachlen, nebst Litaneien und Psalmen für
den kirchlichen Gotlcödle,>st.

Dritte aus dcm Itülienischen, nach der ach.
ten, voNstalldigsten, uno als einzig richcig appro«
Hirten römischen Ausgabe übelsehte, verbesserte
und vermehrte, mit einem Kupfer verschönerte
»Nltsche AuSgabe.

Octav. »6^2. 5» tr.

Ferner ist dajclbst zu haben:

Katholisches Gebetbuch
für die

J u g e n d ,
«ls Lc,«faden zur Belebung mld fortwährenden

Pficge eines rellg'ösen Sinnes und WandclS;
verfaßt von

H5. Alexander Gr i l lw i t ze r ,
Doctor der Theologie, Sapitular des <3istesc/,tn>
serstlfl^K Rein und Sooperator an der dortigen

S t i f t s , und Pfarrkirche-
M i t Bi ldern, gr. 12. Grätz ,842, 3a kr. I . M .

Bei Ignaz Edlen v. Kleinmayr, Buch^
Händler in Laidach, langte so ebcn auS dcm Ver-

lagc von T. D o l l in Wien an:
H o l z e r , Aug . , kurze und leichtfaßliche

Volkspredigten auf alle Sonn- und Fest-
lage eines katholischen Kil-chenjahreö. M i t
cingcflochttncn auferbaulichcn Geschichten aue
dem Leben der Heiligen. 2 Bände. 2si. l2kr .

Familien-Bilderw^rk^fm alle Stände.
' B"e i

Mgn.-l̂  Alois Odlen v. 3^letnm/lyr ist zu haben:

B u c h d e r W e l t ,
jährlich 12 Lieferungen in Quart, mit 36 Tafeln prachtvoll colorirter, t i

Tafeln schwarzer Abbildungen und vielen Original-Holzschnitten.
Preis für jede Lieferung vou 4 Bogen mit 4 Tafeln: 3V kr. E. Vt .

Es ist das Unterhaltendste und belehrendste Werk, was dcm Publikum in diesct' Art
jemals geboten wurde, und übertrifft dabei durch eleganten Druck, Schönheit und Naturtreu«
dcr Abbildungen, so wie durch billigsten Pccis, jedcä ähnliche Untcrlichmcn.
3. l » 4 7 . " l l )
I n dcr C a r l Gerold'schen Buchhandlung in Wien ist erschienen, und daselbst,

so wie auch bei I g n a z Eolen von K l e i n m a y r in Laibach zu haben:
Das Nöthigste

Auscultation unV Verruffion,
uu«> ihre

A n w e n d u n g
in dcr

Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe,
mit besonderer Berücksichtigung der physikalischen Behelfe zur Erkenntniß der Brust-

und Herzkrankheiten,
nach l>m neuesten und be l le Quellen zusammcngesiiNt

v o n
Nustav von Naal,

der Heilkunde Doctov. Magister eer Gebu,tshilfe, Mltgliede der ldbl. medicintschen Faculläl ^u Wie« ,
so wie des geocmostisch. montanistischen Bcrcineö für Tyrol und Vorarlberg, der vereinigten c,ßc«

o^clr. Sparcasse und Versorgungs^nstalt, Instituts» und hochfülsilich iZsttlhHjy'schcn Hauso^ce.
Wlen 18^2. qr. g . I n Umschlag broschlN. Preis , st. C. M ,

Kürze und Äeichhaltlgkcil zeichnen dicscä Werk.
chen besondtlö aus, da es eie Ai,wenou>!g dcr
Auscultation und Percussion in der Mcoicin,
Ihirurgie und Gcbullöhilfc, rvclche noch in lei.
nem äl)»llichen W^lke zugleich abgedanoelt »vurde,
auf lichtvolle uno crsclövfettdc Wcis. darstellt,
v^ne dabei in elmüdcnc'e Wcilschlvelfigkcil auözu.
anel, , u»b in siinein gedrängte« Rcuine ncbstbei
Line vyWändige Diagnostik ter B^ust. und Herz.

r?ankheitcn cnlyalt. Daä blsl«gendc Uttycll v>e^r
Mäl,ncc vom Fache, so wie t-ie rege Theilnahme,
deren c6 sich schon jei^t zu cifreuen dal< bür^f»
für ten Wcr lh eines Buches, das kcm els^b,re<
ncn Praclll'er ein rvlNtommencr Esllin.luugbdr»
helf, und den Herren Rigorofist<n und üanl i io«
ten der Medicin und tZhirurgic e»n unenlbehrli'
chcr Führer bei den Uebungen am Krankenbelle
ist
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cherten hypothekarischen Verschreibungen, über
deren Annehmbarkeit die k.k. Hof - und n ö.
Kammerprocuratur entscheidet, zu leisten. Die
zur Sicherheit eingelegten Effecten werden in
dem Maße, als sich die Höhe der Caution
durch contractmäßigc Lieferungen von selbst ver«
mindert, auf Verlangen des Contrahentcn zu-
rücterfolgt werden. — 9) Sollte sich der Un-
ternehmer weigern, den Vertrag auszufertigen,
oder die vorgeschriebene Caution in der festge-
setzten Zeit zu leisten, oder sollte derselbe über-
haupt die übernommene Verbindlichkeit in Be«
zug auf Menge oder Güte, oder den Termin
der Lieferung nicht erfüllen, so steht es der
Staatsverwaltung frei, denselben seiner Ver<
bindlichkcit entweder gänzlich zu entheben, und
rücksichtlich den abgeschlossenen Vertrag für die
ganze noch übrig/Dauerzeit als aufgelösct zu
betrachten, oder sich an das Versprechen zu
halten und auf des Unternehmers Gefahr und
Kosten und unter ausdrücklicher Verzichtlci-
stung desselben auf die Einwendung der Ver-
letzung über die.Hälfte, über die von ihm er-
standene Lieferung einen neuen Vertrag mit
wem immer, wo immer, auf jede von ihr für
zweckmäßig erkannte Art und zu jcncn P r i -
sen, gcgcn welche dcr Bcdavf aufgebracht wer-
den wi rd , einzugehen, und sich an dcm Ver-
mögen und rücksichtlich durch mc Cautlon des
Unternehmers zahlhaft zu machen, wobn dcr
Unternehmer die von der für die Angelegen-
heiten der Scaats-Eiscnbahnen bestellten Rech-
nungöbchörde ausgefertigte Bcrcchnung dcä
zu ersetzenden höhcr.l H.osw,bctragc0 alü eme
vollen Bcwcis machcndc Urkunde, jedoch un-
ter Vorbchalt allcnfälligcr Gegenbeweise, an<
erkennt. - 10) Die Bezahlung für die ge-
licftrten Eiscn-Erzeugnisse, die erst von dem
Tage der amtlich in den Magazinen geschehe«
neu und bestätigten Uebernahme in das Aera-
rial-Eigcnthum übergehen, erfolgt gegen ge-
hörig gestämpelte Berechnung und Beibrin-
gung der ausgestellten Empfangs-Recognition
gleich nach ordnungsmäßiger Prüfung der an-
gesprochenen Prciövergütung, und zwar nach
dem längstens l4 T îge vor dcm Beginnen
der Ablieferung zu erklärenden Wunsche des
Unternchmcrs, entweder in Wien bci dcm k.k.
Universal-Cameralzahlamte, o^ r bei einem
dcr k.k. Camcralzahlämtcrinde'H Provinzen.—
Z. B e s o n d e r e B e d i n g u n g e n , a. Für
die Lieferung dcr Schicncn (Rai ls). I ) Die
Schienen (Rails) haben jene Form zu erhal-
te», , welche durch die ämtliche Zeichnung *) und
durch das nach letzterer angefertigte Modell
ausgedrückt iH Das mit der ämtlichen Be-

zeichnung der k. k. General-Direction versehene
Modell der Nails wird den Eisengewerken nebst
einem ebenfalls ämtlich bezeichneten Modell der
Chairs mit den dazu gehörigen Keilen mitge-
theilt, und eS wird ein Pare dieser beiden Mo-
delle, welches auch mit dem gewerkschaftlichen Zei-
chen zu versehen kömmt, bei der k. k, General-
Direction aufbewahret. — 2. Die Eisenwerke
sind verpflichtet, die Rails genau nach diesen
Modellen zu liefern, und um sich die Ueberzeu-
gung davon verschaffen zu können, werden auf
Kosten des Aerars eigene Chablons angefertigt
werden, mittelst welcher die Form der Railä
nach allen Richtungen untersucht werden wird.
— Dcr obcre Theil der Rai ls , worauf die Rä-
der sich bewegen, so wie überhaupt ihre ganze
Oderfläche muß rein, und ohne Scharten und
und Split ter, dann der Falz so kantig seyn,
das» die Schienen überall genau aufliegen und
in die Chairs-Nuthen genau passen. Das Lager
darf oahcr keine Unebenheiten haben, so wie
überhaupt die ganze Schiene weder verticale
noch horizontale Biegungen wahrnehmen lassen.
— Das Maß der Rai ls , sowohl bezüglich der
Höhc als Dicke, darf jcncs dcr Modelle nicht
überschreiten, mithin weder weniger, noch mehr
betragen, alö letztere vorzeichnen. — Dic Gene-
ral-Direction für die Staatsbahnen wird je-
doch Unterschiede in der Dicke von vier Punkten
mehr oder weniger, billiger Weise berücksichti-
g e . — 3) Eine vorzügliche Sorge der Eisen-
gewcrke wird darin zu bestehen haben, daß die
Rails cine gleiche Lange, und zwar in der Art
erhalten, daß siebcnzig Proccnt von der Ge-
simnntmcnge der zur Lieferung contrahirttn Rails
stücklvcise genau 17' / , Wiener Schuh laug, und
die übrigen dreißig Proccnt stückweise genau 15
Wiener Schuh lang entfallen. — Auch werden
sic bci dem Abschneiden der Rails und ocren ge-
nauen Zurichtung besonders darüber zu wachen
verpflichtet seyn, daß dic Enden derselben nicht
etwa überhitzt werden, um jede dießfällige Ver-
anlassung zum Bruche zu vermeiden. — 4) Die
Stoßabschnitte müssen vollkommen rein und win-
kelrccht, und die Kanten scharf seyn, und es
wird die Annahme solcher Rai ls , dic irgend ei-
nen Mangel oder Fehler an ihren Stoßenden
bemerken lassen, wenn sie auch in Ansehung al-
ler übrigen Bedingungen entsprechend wären,
ohne Nachsicht verweigert werden. — 5) DaS
Gewicht eines Stückes der 17 ' / , Wiener Schuh
langen Rails wird 234 Pfund, und jenes der
15 Wiener Schuh langen 200 Pfund betragen;
es wird aber dieses Gewicht pr. Stück erst dann
genau bestimmt werden, wenn einige Stücke
Rails nach dem Modelle werden angefertigt
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worden seyn. — Ist nun auf diese Art das Ge-
wicht genau bestimmt, so wird eine Differenz in
diesem Gewichte dann nur insoweit zugestanden,
daß dieselbe bei der ersteren Gattung von 17 V,
Schul) Länge nicht über 3 ' / , Pfund ^ehr oder
weniger, und bei der zweiten Gattung von 15
Schuh Länge " ^ über 3 Pfund mehr oder
weniger betrage. Für das Ucbergewicht von
mehr als 3 ' / , Pfund im ersteren, und von 3
Pfund im letztem Falle haben die Eisenwerke
auf Vergütung keinen Anspruch. — Die Rails
werden übrigens nach ihrem wirklichen Gewichte
mit Rücksicht auf die so eben festgesetzte Gränze
der Uebcrschrettung derselben übernommen. —
Nach diesem Maßstabe wird auch die Zahlung
geleistet. — 6) Die Methode der Verarbeitung
des Roheisens zu Rails bleibt zwar den Eistn-
gcwerken überlassen, es wird jedoch unter übri-
gens gleichen Umstanden der Vorzug denjenigen
Nails, die aus gcpuddeltcm Eisen erzeugt worden
sind, gegeben, und Schienen aus anders er-
zeugtem Visen nur dann zugelassen werden, wenn
ihre Gütc nach vorausgegangenen genaucn Pro-
ben außcr Zweifel gesetzt ist. — Uebrigenswird
das Anstücken oder Schweißen zweier oder meh-
rerer stücke, um ein gauzes Stück Rails zu
bilden, ausdrücklich untersagt. — 7) Die Staats«
Verwaltung behält sich vor, Kommissäre in die
Eisenwerke auszusenden, um sich von der Ma-
nipulation bei der Verfertigung der Mails
die Ueberzeugung zu verschaffen, und es sind
demnach die Eisenwerke verpflichtet, denselben
den Erzcugungöprozeß ersichtlich zu machen. —
Auch sollen diese Commissure berechtiget seyn,
fertige Rails stückweist, in Beziehung auf die
bedungenen Dimensionen und Form, so wie
auch rücksichtlich der Qualität des Eisens zu
untersuchen, welche letztere Untersuchung darin
zu bestehen haben wird, daß diese Rails von
einer Höhe von 12 Schuh auf zwei 10 Schuh
von einander entfernt liegende, hinreichend star-
ke Querbalken herabfallen gelassen werden. —
Sollten einige Rails brechen, so wird diese
Probe mit einer größeren Anzahl derselben zu
Wiederholen seyn, und waren die Brüche häu-
sig, so wird die Lieferung beanstandet. —
soll ten diese Commissäre in der einen oder der
" " b " n Hinsicht Mängel entdecken, so werden
sie dle Werke, zur Wahrung ihrer eigenen Inter-
essen, aufmerksam zu machen haben. -H ie rbe i
wud jedoch ausdrücklich bewerkt, daß durch das
Gutbeftnden der Fabricationswcise, odcr oei
fertigen Ware von Seite dieser Commissäre füi
die Direction noch keine Verpflichtung zur Ueber,
nähme der Rails begründet werden soll. —
Vielmehr wird 6) die Uebernahme der Rails ersi

in den betreffenden Magazinen längk der Bahn,
und zwar durch die von der k. k. General-Di-
rection dazu bestimmten Beamten Stat t finden.
Bei dieser Gelegenheit werden die Rails auf
d,e, Zahl 7) bezeichnete Weise sorgfältig geprüft,
diejenigen davon, die den festgesetzten Bedin-
gungen vollkommen entsprechen, übernommen,
dagegen aver die mangel - und fehlerhaften aus-
geschieden und dcr Gewerkschaft zur weiteren
Disposition zurückgegeben werden. - ^ Auf jedes
Stück dcr zur Uebernahme geeignet befundenen
Nails wird der Buchstabe lv. k. einzuprägen,
sodann ein förmliches Uebernahms-, beziehungs-
weise Uebcrgads - Protocol! aufzunehmen und
dem Liefernden die amtliche Empfangs-Recog-
nition zu ertheilen seyn. - d. Für die Liefe-
rung der Schlcnenstüyle (Chairs). i ) D i e Chcurs
haben jene Form zu erhalten, welche durch die
ämtliche Zeichnung * ) und durch die nach letz-
terer angefertigten Modelle ausgedrückt ist. Daß
mit der amtlichen Bezeichnung der k. k. Gene-
ral-Direction versehene Modell der Chairs wird
der Gewerkschaft mitgetheilt und ein Pare da-
von, welches auch mit dem gewerkschaftlichen
Zeichen zu verschen kömmt, bei der k. k. Gene»
ral-Dircction aufbewahrt. — 2) Die Chairs
müssen aus einem reinen Guß bestehen, uni>
dürfen daher in ihrer Oberfläche keine vorragen-
den .Theile oder Unebenheiten haben. Die in-
nern Flächen der Kernössnung und die Löcher
für die Nägel dürfen nicht rauh, sondern mü's»
sen so beschaffen jcyn, daß in die erstern die
Rails und in die zweiten dic Nägel genau an.
gepaßt werden können. Eben so wenig darf die
obere wie die untere Fläche der Sohlenplatte
weder geworfen noch gebogen seyn. — 3) Das
zu den Chairs zu verwendende Eisen soll weder
schaumig odcr graphitisch, noch weiß im Gusse
seyn. Der Guß selbst muß feinkörnig seyn. —
Die Chairs müssen übrigens so gegossen werden
daß die Blasen im Allgemeinen, hauptsächlich
aber an der Fußsohle, wo sich solche ohne eine
besondere Sorgfalt gewöhnlich bilden, vermie-
den werden. Um sich hievon zu überzeugen, wer-
den von jeder Lieferung einige Stücke in der
Mitte entzwei gebrochen werden, für welche die
Lieferanten weder Bezahlung noch Entschädi-
gung anzusprechen haben. — Bei entdeckten
Mängeln in dem Gusse wird die Annahme der
Chairs verweigert; weil aber die innern Fehler

> nicht leicht entdeckt werden können, haben die

- Gewerkschaften noch durch 6 Monate nach der
- Eröffnung des Bahnbetriebes für jene Chairä
- zu haften, welche bei einem allenfälligen Bruche

Gußfchlcr zeigen. — 4) Damit sich die Ge-
l werkschafttn selbst überzeugen können, daß die
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Hernöffnung und Na'gclöffnungen ganz zweck-
entsprechend ausgefallen seyen, wird ihnen, nebst
dem Modell der einfachen und doppelten Chairs,
auch das Modell für die Rails sammt Keilen und
Nägeln mitgegeben. — Es ist Sorge der Ge-
werkschaft txchin zu wirken, daß die Differenzen
bei Erkaltung des Gusses sich ausgleichen, da-
her die Kernöffnungen weder zu breit noch zu
enge sind, dann die Falznicten der Rails in die
dazu bestimmten Einschnitte vollkommen paffen
und endlich die Nägellöchcr die konisch geform-
ten Nagclköpfe genau aufnehmen. — 5) Um
sich die Ueberzeugung zu verschaffen, daß die
Chairs-Erzeugung gehörig vor sich gehe, behalt
sich die Staatsverwaltung das Recht vor, in
die Eisenwerke Commissäre abzusenden, welchen
von Seite der Gewerkschaft die erforderlichen
Auskünfte zu ertheilen seyn werden. — Die de-
finitive Uebernahme der Chairs wird jedoch nur
in den längs der Bahn errichteten Magazinen
durch eigeuds hiezu von der k. k. General-Di-
rection bestellte Beamte Stat t finden, bei wel-
cher Gelegenheit Chairs nicht nur in Ansehung
ihrer Qualität, sondern auch bezüglich deren
genauer Anarbeitung nach dem Modelle werden
untersucht und davon nur diejenigen angenom-
men werden, welche den festgesetzten Bedingun-
gen ganz entsprechen. Die übrigen erhält die
Gewerkschaft zur Disposition zurück.— 6) Das
Gewicht eines GtückcS der einfachen Chairs soll
14 Pfund, und jen,s der doppelten 1? Pfund
im Wiener Gewichte betragen, es wird aber
dieseS Gewicht pr. Stück erst dann genau be-
stimmt werden, wenn einige Stücke derselben
nach dem Modelle werden angefertigt worden
styn. — Ist „un auf diese Art das Gewicht ge«
nau bestimmt, so wird eine Differenz in diesem
Gewichte nur in so weit zugestanden , daß selbe
bei einem Stücke Chairs nicht über 4 Loth mehr
oder weniger betrage. — Für das Uebergewicht
von mehr als 4 Loth haben die Eisenwerke auf
Vergütung keinen Anspruch. — Die Chairs
werden übrigens nach ihrem wirklichen Gewichte,
mit Rücksicht auf die so eben festgesetzte Gränze
der Ueberschrcitung, übernommen und über die
erfolgte Uebernahme die Empfangsbestätigung
ertheilt. Nach diesem Maßstabe wird auch die
Zahlung geleistet. — <-. Für die Lieferung der
Nägel zur Befestigung der Chairs. 4) Die Nä-
gel sind nach der ämtlichen Zeichnung *) und
den darnach angefertigten Modellen zu liefern.
— Das mit der amtlichen Bezeichnung der k. k.
General «Direction versehene Modell der Nägel
wird dcm Lieferanten mitgetheilt und cin Pare
davon, welches mit dcm Zclchcn des Lieferanten
zu versehen kommt, bei der k. k. General-Di-

rection aufbewahrt. — 2 ) Die Nagel müssen die-
sen Modellen vollkommen entsprechen und auS
Stabeisen angearbeitet werden. Sie müssen ge-
nau in die Chairs-Löcher passen und damit der
Lieferant sich hievon die Ueberzeugung verschaffen
könne, wird demselben ein Chablon jener Lö-
cher übergeben werden. - Die Nägel dürfen ^
mcht kurzer aber auch nicht länger seyn, als die j
Modelle bestimmen, und bei der Bearbeitung ^
der Köpfe muß darauf Rücksicht genommen wer-
den, daß das Eisen nicht spröde und dem Kalt-
bruche nicht unterworfen sey. — 3) Das Ge-
wicht für die Nägel wird pr. Stück mit 13 Wie-
ner Loth festgesetzt. — 4) Die von Seite der
Staatsverwaltung bestellten Commissäre werden <
die Lieferung der Nägel nach ihrem wirklichen ^
Gewichte und nach einer rücksichtlich des Kalt- ^
bruches vorgenommenen Probe und hiernach er-
langter Ueberzeugung, daß dieselben den fcstge- >
setzten Bedingungen gemäß angefertigt wurden, ^
gegen Empfangsbestätigung übernehmen und i
eS wird auch hiernach die Zahlung geleistet wer-'H
den. — ä. Für die Lieferung von Leiten zur ^
Befestigung der Rails in die Chairs. — 1) Die
einfachen und doppelten Keile sind genau nach
der ämtlichen Zeichnung *) «nd dcn darnach
angefertigten Modellen zu liefern. — Die für
jede Gattung dcr mit der amtlichen Bezeichnung
der k. k. General-Direction versehenen Modelle
werden dem Lieferanten der Keile mitgetheilt
und cin Pare davon, welches mit des letzteren
Zeichen zu versehen kömmt, wird bei der k. k.
General-Direction aufbewahret. — 2) Die
Keile müssen ihrer Dicke, Länge und ssorm nach
den gedachten Modellen vollkommen entsprechen,
genau angcarbcitet und deren Köpft rein und
wagrecht abgeschnitten seyn. Sie sind daher
aus ausgesuchtem, möglichst weichem Stabeisen zu
verfertigen. - 3) Das Gewicht fm die Keile
wird für die doppelten mit 28 Wiener Loth, und
für die einfachen mit 22 Wiener Loth festgesetzt.

— 4) Die von Seite der Staatsverwaltung be-
stellten Commissäre werden die Lieferung der
Keile nach ihrem wirklichen Gewichte und nach
erlangter Ueberzeugung, daß dieselben dcn festge-
setzten Bedingungen gemäß angefertigt wurden,
gegen Empfangsbestätigung übernehmen, und
hiernach wird auch die Zahlung geleistet werden.
— Wien den 28. Juni 1842. — V o n dem k.k.
Präsidium der allgemeinen Hofkammer.

* ) A n m e r k u n g . Die ämtlichen Zeich-
nungen der erwähnten vier Gattungen von Ei-
sen-Erzeugnissen können bei dcr k. k. General-
Direction dcr Etaa^s.-Eisenbahnen, bei dcn k. k-
Präsidien der Länderstctten und bei den k. k«
Kreisamtern eingesehen werden.
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Nudcrnial- Verlautbarungen.
Z. 11W. (3) Nr. 2812/17180.

K u n d m a ch u n g.
I n dcr Provinz Oesterreich ob der Enns

ist dic stelle eincö Wegmcistcrs mit dem jährli-
chcn Bczuge von 3U0 si. L. M . Gehalt, 30 ft.
vdcr 'W fl. Neise- und 6 f l . Schrcidpauschale,
dann mit dcm Vorrückungörcchte in die höhere
Gehaltsstufe pr. 350 si. C. M . , in Erledigung
gekommen. - Die (5?mpctentcn um diese Ctelle
haben ihre durch die legale Nachweisung ihres
Alters, ihrer technischen Ausbildung, ihrer bis-
herigen Dienstleistung, ihrer Befähigung nn
Straßcnbaufache und lhreö sittlichen Verhaltens
zu belegenden Gesuche im Wege ihrer vorgesetz-
ten Behörde bis 30. Jul i l. I . bei der unter-
fertigten Vaudirection einzubringen, und sich
hierin auch auszuweisen, daß sie die vorgeschrie-
bene Dicnstcö-Caution pr. 300 fl. in gesetzlicher
Weise zu leisten im Stande seyn werden. —
Aon dcr k. k. Laudes-Baudircction. Linz am 25.
Juni !8'12,

3- ä l Z l . (2) N r . 372L5.
3t a ch « i ch t.

Bei der galizischcn k. k. Kammerpvocura«
l u r ist cme FiscaladjulictensleNe, mit dtm Echa l l
te Ehrlicher ,«ac) si , U"d dcm Vorrüclungs»
rechte »n !>>c höhcln Gehaltsstufe,, pr. ,2c>c>fi.
UNd l5<)c» f l . crlct igt. — D i e Ben,cldcr um
diese Slcüe haben >hvc wohlüNiruliNn Gesuche,
hm Falle sie bereits angesscllt sind, mittelst lhrer
vo»g<sehlen Bebördcn be» dem gallischen ^an«
desgubcrnium b»s ,5 August iö/^2 einzubrin^
gen. - D«e Gesuche müffcn mit den Zcug-
r.ljscn übcr dl^ errci^:''^''roßjährigseit das cr-
N'vlbtne Docllxac der Rechte, die von dcr Zeit
dcs etworbcncli DoctoralS durch drc« Jahre
entweder bci enicm Flscalanue odcr bei einer
landesfüvsUichcn Gcrichisstclle, oder bei einem
Ntuocalen zugebrachte entsprechende Praxis/
Vic Kctntttnß wcnlgsscns einer slavlschcli Spra-
che, übcv unl'cscholtclic Mural i tat, endlich l'ibcr
dlc zur E'la^^ulig einer Flscaladjunctcnslclle
dorgcschrltbcne gut bestandene Prüfung vcr,
sehen scyn. — Auch haben die kompetenten
anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit
einem der, bei dcr galizlschcn Kamme»procure
lur angestellten Beamten verwandt oder ver-
schwägert sind. — Uebrlgcns muß oer zu ernen-
uende Fiscaladjunct sich gefallen lassen, wenn
es der Dienst fordert, cinem der substltulrtcn
Flkcalämter zur Dienstl.,ssmia zugewiesen zu
werden, ohne hiefür auf Uebersicdlungs, oder

Reisekosten Anspruch machen zu dürfen. — Vom
k. k. galiz. Landesgubernium. — Lemberg am
8. Iunl ,64«.

Are is i imt l tOe Ver lautbarungen.
Z. !il9. (3) Nr. iiZZf).

Kundmachung.
Wegen Ausführung einiger Bauhcrsses«

lungen an der hiesigm Vorstadlpfatrk'rche S t .
Peter, deren Kosten oon der k. k. Prou. Staals-
t'uchhaltuna auf 222Z st. 18'/^ kr. <?. M .
(^wci tauscud zweihundert brel llnd zwanzig
Gulden , 6 ' / . E. M.) arjustirt worden sind,
w,rd die Minue^do L'cilal!0„ in Folge Hohen
Gubcrnial'Deeretes vom l . d. M . , Z. ,566o,
am 28. d. M . in den gcwöhnllchen Amlsstun,
den bei dltsem Krelsamle abgehalten werden.
— Wozu die Unterlirhmlmgslusiigen hicmit
eingeladen werden. — K. K. Krclsann ^a>bach
a m , 5 . J u l i , 8 ^ 2

Ktavt» unv lanvrechlliche Verlaulbnrmüge^.
Z. l , 23 . (3) N r . 5 , i 5 .

Von dem k. k. Stadt - und Landrcchle
in Kram lvnd bekannt gemacht: Es scp von
diesem Geliebte auf Ansuchen der Carolme Graf,
nun verebcllchte Scbulz, als Eessionaritin der
Elisabeth Modiy, wider Ea,l Tu>schtz undGer«
traud Tu'schll), wegen schuldigen l5o si. «.5. c ,
in die öft'clNliche Versteige! mig des den Exe«
quit ten ^elwi igcn, auf älinZ st 25 kr. g l -
schäl)te,i Hauses <^on». Nr . ^0 ln 0l,'l Gradischa»
Vorstadt hier glwill iget, und hiczu drei Ter-
mine, und zwar auf den 22. August, 26. Sep-
tember und 3 l . October l. I . , jedesmal um
10 Uhr Vormittags vor dicscm k. k. Stadt-
unb Landrechtc mit dem Beikitze bestimmt wov-
den, daß, wenn dieses Haus weder bei dcr er»
sten noch zweiten Feilbietungs,Tc>gsal>ung um
den Schahuligsbctrag oder darüber an Mann
gebracht wclden könnte, selbes der bei drillen
auch unter dem Schatzungsbetrage hintangcgcbcn
werden würde. Wo übrigens den Kaustussigen
ftei steht, die d^ßfalligcn Licltationsbcdingnissc,
wie auch die ^chahung ,n der dießlandrcchlli.
chcn Registratur zu den gewöhnlichen Amts-
ssundcn, oder bei dem Vertreter der Erccu,
t ions.Führerinn, Or. Kautschiisch, einzusehen
und Abschriften davon zu verlangen. — kai«
bach a m , . Ju l i 1842.

Äemtltche Verlautbarungen.
Z. i!36. (2) ."l Nr . ^ ,32 .

Am 27. d. M., um i i Uhr, wnd in der
hiesigen Amtbkanzlci dlc Vcr^eigerungs,Vcr»

(Z. Amtsblatt Nr. 88. 0. 23.Iull I8'i2.)
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Müller, Fleischhauer, Cpccerci- und Wein-
Händler zu dieser Licitation mit dem Beisahe
eingeladen, das; jcoer Licitant vor der Ver-
steigerung ein Vadium von 60 st. z« erlegen
hat, welches nach geendeter Licitation von
dem Erstcher auf Rechnung seiner Caution
rückbchalten, denen übrigen aber wieder rü'ck̂
gestellt werden wird, mit dem wcitern Bemer-
ken, daß m i t S c h l a g 8 U h r die Licita-
tion, und zwar nach den einzelnen Lieferungö-
Artikeln beginnt, und nach abgehaltener Lici-
tation keine Anbote mehr angenommen werden.

Z. io32. (3)

Vers te igerung
des silberhaltigen Bleibergwerkes Feistritz bei
Peggau in Stcyermark nächst der Haupt-(5om-
merzialstrape von Wien nach Trieft, 1'/z Po'

sten von Gvätz.
VomOrtsgerichtederHcrrschaftcnzuWaldstcln,

im Grähcr Kreise, wird hicmil bekannt gemacht:
l^ö sey von cem odcrgericltllch delegirten l̂ on»
cursgcrichte Mühlegg zu O läh , in tie Versteige«
^unq des, zur Georg Mensurali'schcn Ooncurs.
""ssc gehörigen silberhaltigen Bleibergbaues zu
Feistrih. Waltstein, Rabenstcin und Slübing«
graben, sannnt Hül len», Wasch« und Pochwer.
ten, Wcrks^ebäuoen und Grundschaften sammt
Ho l , , und Kohl-. Erz», Schlacken - und Hcro-
vorrälhcn und Montan - Werkzeugen gewilliget,
UNd in Felge Ermäckligunq dcü t. t. Oberbcrg'
amtcä und Berggerichlcä zu Lecbcn und der Gll l l ,?.
Herrschaften zur Vornahme tclselbcn vom un:cr>
zeichileten OltsgericUc die erste Verstcigcrungü.
lagsayung auf den 3a. August und die zweite auf
den 5c>. September dieses Jahres, jedesmal Vor-
mittags von la bis »2 Uhr lm WertShause zu
Feistrih nächst dein Markte und der Poststcttion
Pegzau mit dem Bciscihe angeordnet worden,
daß l>ci diesen beiden Versteigerungen nichts unter
dem Schähungöwcrche hintangegeben werde.

Dicscö Bergwerk besteht aus folgenden Mon«
tan« und (Zivil» Realitäten:

>. D e m Schachte »baue zu F e i s t r i h ,
ganz nahe am Markte gleichen Namens, mit i5
Grubcnmassen , lic» Klafter tief, mit einer in un»
unterbrochenem Umtriebe befindlichen Wasserheb»
Maschine , mit einem Gefall von 6 Klaftern, un0
einer Fürterungsmaschinc versehen. ___ Zu diesem
Baue gehört eingemauertes, mit Ziegeln gedecktes
Vcrwcscrhaus, eine Scheilcrstude, Gccrcidel'öccn,
Zlmmer r und Schmitlvcrkstatten , ein Poch»
und Schlemmlverl' mit einem Wasicrgefall von
io Schuhen, «lne Glältmühle zur Blciwcißelzcu.
gung, wozu das Wcrl , dag ein^chc Fabriksbefug'
nih besiyt, » PfcrccstaN aufL Stücke, »I^uhstall
auf 4 Stücke, acht Wohngebäudcn für die Ar,
beitsleute, eine Hausmühlgerechtsame, und ,4
Joch 5n Aeckcrn, Wiesen, Weiden und Obstgärten.

2. Dem Stollcnbaue zu R a b e n s i e i n , «V«
Stunde vom obigen, mit U Massen, ,vo auch

, Sckwerspalh in ansehnlicher Mächtigkeit bricht, '
mit einem gemauerten Huthmannghause, l Berg«
schmiede, » Kohlbarrcn, » Holzhutle, 5 Wohn«
Häusern für die Albcilslcute, und V^ Joch Grund«
stücken.

3. Dem Bergbau zu W a l d s t e i n , »'/^ Stun«
den von Fc,strih entfernt^ mi l 8 Massen, eine»
tlei:,cn Schcitcrstube und einer tleincn Berg»
schmiede.

4- Dem Bergbau in S t ü b i n g g r a b e n 2
Stunden von Fcistrih entfernt, mit 4 Massen
und einem kleinen Grubenhausc.

5. Der S c h m e l z h ü l t e nächst P e g g a u .
nur einige Hundert Schritte von der Haupt-Com«
Msrzialstraßc entfernt, enthalt l Schmelzofen, ,
Ablreib^fen. , Flammofen, t Rcstfcld und »
Feinbrcnnofen. 3Icl?stbci befinden sich dort i Kohl.
harren und 2 Wohnhäuser für Werksleulc. Das
Wassergcfäll beträgt über 3 Klafter.

6. lZ ine S c h m e l z h ü t t e i n F e i s t r i y .
mit 2 Halbhochofen, » Treibherd, 2 Pcchrver.
ten mil ici Schiehern, 4 Röstfeldern. l Wer ts ,
schmiede, 1 Kohlbarren sammt Holzhütle. Das
WasscrgcfaN beträgt über l Klafter.

7. O i n c r e i q e n t h ü m l i c h e n W a l d u n g
pr. 37 Joch iU5 ^ Klafter an einer stark befahrenen
Strahe, 5 Stunden vom Werke entfernt, vom
gclnischlen Holzbestande.

U. Dem v e r t r a g s m ä ß i g e n Abstok«
kungörech te auf einen Kohlbezug von jährlich
5c»0l) Faß.

Dlesc Entitciten, deren gerichtlicher Gcsammt»
schätzungswerlh odne dem )ldstockl<ngörechle200c,6 st^
i5 tr. Eonv. Münze beträgt, werden abgeson .̂
dcrt nach den verschiedenen Concessionen, jedoch
zu gleicher Zeit auögcboten und licitirt.

D>e clgcnthümliche Waldung, die Äbstcl.
l'ungsrcchte, die Holz, und Kohlvorräthe und die
Montan «Werkzeuge werden jedoch nicht abgeson-
dert, sondern mit dem Hüttenlchen versteigert.

Um mitdieten zu können, müssen 10 Prozente
des Schähungslvcrthes jedes Versteigerungsobjec«
tcs noch vor Anfang der Versteigerung erlegt
rvcrdcn. Innerhalb 6 Wochen, vom Tage der Ver«
steigerung, muh das erste Drittel des Meistbotcs,
innerhalb sechs Monaten, vom Tage der Licitation,
das zweite Drit tel, und binnen einem Jahre vom
erwähnten Tage das letzte Drittel desselben dar
erlegt, inzwischen pupillarmäsiig versichert und
mit 5 A verzinset, es kann aber auch der ganze
Meistdot in kürzern Ralen oder auf einmal erlegt
roerden.

Die vollständigen Licitationsbcdingnisse und
die Schähungöprotocolle können übrigens sowohl
bei dem unterzeichneten Ortsgerichte und dem von
Mühlcgg zu Gräh, als auch bei dem Concurg.
massa.Verwalter, Hr. Dr. Königshofer, Hof. und
Gerichts Acvocaten zu Gräh, eingesehen werden.

Die bedeutenden und zahlreichen Wasserkräfte»
die großen zur Disposition stchlndcn Flachenräu.
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Handlung zur Ausfüllung dcr Pfützen und Pla,
Mlung des durch die Abzugsgraben gebildeten
Flächcnraums an der Tyrnauer Gemein, ,n der
5cn,ge von 367 Klaftern, vorgenommen wer»
den, wozu d«e Unternehmer mit der Erinne»
»ung eingeladen werden, daß d»e dußfalligen
Bedmgnlsse bei dem Efpcdlte eiligeschcn wer»
den können. — Sladmagistrat Lalbach am i ü .
I u l l 16/.2.

Z .1119. (3) N r . 4)87.
K u n d m a c h u n g .

Zur Vermicthung der im Hauje N r . 57,
Capuzmer-Volstadt, befindlichen fünf hcltzbarcn
Verkaufsgcwölbe, wird die Licitation m der
magislralllchen Nalhsstubc allf den 26. d. M .
Vormittag l o Uhr mlt dem Belsaye anberaunn,
daß sich Icdelmann über d»e dicßfalligen Vcr«
micthungsbedlnglnstc »n dem Expedite des Ma«
gistrates taglich erkundigen könne. — Sladt-
magissrat La»bach den »6. Ju l i ig/»2.

Z . l i 2 7 - (3) N r . ^ 5 l 3 .
V e r l a u t b a r u n g .

Nm 26. Iul» l8^2 um l i Uyl Vormttl
tag n>i»d in der magistratllchcn Nalhsssude die
Llbstilgerungs-^ltltatlon über die lm hicrorli»
gen Kloster der Urft«liner,Ehorfraucn uorzu»
nehmenden Bauuerbcfscrungen, lm gesammtcn
Betrage pr. g6/^ ft., bestehend m Maurer-,
Zlmmermannb-, Tischler-, Schlosscr«, Glaser«,
Anstreicher- und Hafnerarbclt, vcrglnommen
werden. —D»e Bcdll^gnisse sind un mag»si>at-
llchen ^lftedlte cln;usthcn. — Stadl,nag,stlat
ilaibach am ,7 . Iul» l L ^ .

Z. 1144. (2)
M e i e r g r ü n d c - V e r p a c h t u n g .

Von dcm k. k. Vcrwalttmgöamte dcr Ca-
mera! - Herrschaft Adelsberg wird hiemit bekannt
gemacht": daß, vermög Anordnung der löblichen
t. k. Cameral-Bczirks-Verwaltung zu Laibach dä<).
15. Jul i 1^42, Z. 4942, am 28. Jul i 1«42
Vormittags von !) bis 12 Uhr und erforderlichen
Falls auch Nachmittags von 3 bis (j Uhr, die nach-
dcnannten, zur Staatshcrrschaft Adelsberg gehöri-
gen Dominicalgrundstücke, und zwar: 1. an Aek-
k c r n: Die Euppansäcker in Dorn, Hrasche, Ko-
schana, Landoll, Urem, Feistriz und das Gcreuth
^Mllclvjuvu o^'-xli» in Adclsberg. — 2. An
Gär ten : der kleine und große Garten zu Adels-
bcrg. — 3. An Wiesen: die Wich sln.pcn.
22 in der Verboncr Alpe, nebst 8Ii!^d62 v' i)i-
t«ll!^ (̂ cn-l) 8l.it. l^n/^l bei Strane, Kionik,

^i^icp) ^uinli.) i)inll)^l!^i! zu D>.'ln, ^^linc'li.
xu in Urem, 81n,penxu in Koschana, ^lni^enx»
in Landoll, 5!,up<!li2ll in Hrasche, i>l'<i»ili crste
und zweite Abtheilung, I l i l » , ! ^ , Klein-Nok.uu
und endlich die Wiese III?^ v' l^o^i, auf sechs nach-
einander folgende Jahre, nämlich vom I . Novem-
ber 1«'l2 bis dahin Itt4K, in der Amtökanzlei der
Staatsherschaft Adelsbcrg werden verpachtet wer-
den.— Pachtliebhaber werden in dcr dießamtlichen
Kanzlei mit dcm zu erscheinen eingeladen, daß
die Bcdingnisse in den gewöhnlichen Amtsstundcn
taglich in der dieschcrrschaftlichen Kanzlei eingese-
hen werden können. — K. K. Verwaltungsamt
Adelsberg am 15. Jul i 1«42.

Z^ 1120 (2) N r . 969.
L » c l t a t l o n s , K u n d m a c h u n g .
Zur Herstellung einiger am Dornegger

Pfarrhose erhobenen Gebäude« Deterriorano»
nen, wobei die nothwendigen Meisterschaften
auf i3g fi. b l kr.
die Materialien aber auf . 62 „ 57 „

zusammen also . . . . 202 st. 46 kr.
buchhalterisch richtig gestellt wurden, wird auf
Grunolage der hohen Gubernial - Verordnung
vom i 5 . Ma i d. I . , N l . 9976, und lobl.
Krclsamts-Intimat vom / i . I u m d. I . , Z. Zä^g/
eine Minuendo, Versteigerung am <) August
d. I . , früh 9 Uhr in dcr Amtslanzlcl des ge-
fertigten BezlrkscommlssaiiatS abgehalten wer-
den, wuzu die Baulustigen mit d»>n Bclsahe
ciligcla0cn werden, daß die einschlägige Bau»
Dcvlsc, sowie die illcltationsbrdlnglnffe hler«
anus zu Jedermanns Clnsichr erlagen. — K. K.
Vez»rkscommlffariat Plcm zu Fclstritz am 10.
Iulii6ä2.

Z. 1106. (3)
K u n d m a c h u n g .

Von Seiten des Prinz Hohenlohc-Lan-
genburg 17. Linicn-Infantcrie-Regimcntä-(5om-
mando wird hicmit bekannt gemacht, daß am
20. August d. I . in der Militär-Commando
Kanzlei im Wasser'schen Hause Nr. 21 am
alten Markte, und zwar um 3 Uhr früh die
Lieferung der Victualien, der Mundscmmcln
und des halbweipen Brotes, des Nind - und
Kalbfleisches, dann der Getränke für das hie-
sige Negimcntsspltal und Knadcn-Erzichungs-
Haus im kommenden Mi l i tär iahr, d. i. vom
1. November 1842 bis Ende October 1843.
im Licitationswcge sicher gestellt werden wird.
— Es werden hicmit alle Greisler, Bäcker,
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w e , di« Nähe der Hauptcammcrzialstrahe, die
projectirteStaats.Eisenbahn von Wien nach Triest,
welche dem Antrag nach in gröhle» Nähe an dem
Wert vorübergehen w i r d , die durch zwei Markt»
ftecken belebte Umgegend, eignen dieses Werk ne«
den dem Bergbau zu jeder Fabriksuntcrnehmung.

Orlsgericht der Herrschaften zu Waldstein am
2a. Jun i ,L42.

vermisch« ^crlaultiarungen.
Z . ,»33. (2) Nr. 2.54-

E d i c t .
Vom gefcUigten Bezirksgerichte, als Pcrso»

„a l - Ins tanz , wiro d,m. vcm Posten Wruhnih
entwicdencn Gränziägcr hiemit erinnert, daß die
k t. Kammerprocuratur zu Laibach, l,nin. des h.
AeravS, hicramts wider ihn das Gesuch um Sin«
velnchmung eines ihm aufzustellenden (ZuratorK
ptn. Anerkennung oder Beanständigung der über
sein Haben und Sollen durcd die k. k. Eameral»
BezirtK.Verwaltung in Neultadtl unter 2^. März
d. I , von ?lmtswegcn gepflogenen Abrechnung
eingebracht, und daß man in Erledigung dessen
auf seine Gefahr den Herrn Johann Pfcsserer
hierorts zum (Zurator bestellt, und die Oinvernch-
mungs Tagsahung auf den 25. October d. I .
y Uhr früh hieramts bestimmt babe. Dieß wird
ihm hicmit zu dem Ende erinnert, daß er entwe-
der persönlich oter durch einen Sachwalter an,
obigen Tage Hieramts sogerriß erscheint/ cdcr dem
bestellten Eurator bishin die nöthigen Rechtsbe»
helfe so gewift an die Hand gebe, als sonst alle
entstehen könnenden üblen Folgen er nur sich
selbst zuzuschreiben liadcn wird.

Bezirksgericht Ruperthof zu Neusiadtl am 6.
J u l i ,642.

Z. 1124. (2) Nr. 596.
O t, i c t.

Vom Bezirlögerichtc PöNand wird hi.'lnit bekannt
gemacht: Es w) über lZinschrcile«, des Joseph
Kraker von Alefricsach mit Bescheide vom 5. Ju l i
1. I . , Nr . 5l,tt, j „ die Reasiumirung der mit
Bescheid vom 26. October »L^,, Nr. 6 ^. sistir.
ten excclitiven Feildietunq des dem Georg Loöle
von Maycrle gehörigen, zu Mayerle 5ud G. B .
I'u,«. 2tt, Fol. 5c> liegenden Weingarten sammt
Kaischc, der Herrschaft PöNano unlerthänig, pUi.
schuldigen 220 ft. c. 8 l:, gewilligt, und zur Vor»
nahmt die 1. Tagfahrt auf den 6. Uugust, die
2. auf den 7. September, die 3. auf rcn 7. Oc>
tobcr l . I . , jedesmal um die »a. Frühsiundc in
loco Maycrle mit dem Bcisayc angeordnet wor»
dcn, daß diese Realität weder bei der 1. noch 2.,
lrohl aber bei der 3. Tagfahrl auch unter dem
Schätzungslrcrthe pr. 200ft. »vcrde hintangegeben
werden.

Der Grundbuchsexlract, daß Tchahungspro«
«ocoll und die Feilbietungsbcdingnisse können hier«
Olnchts eingesehen werden.

Bezirksgericht Pöllaild am 5. Ju l i 1642.

Z . t i 0 8 . (5) , Nr . ,»>65.
E d i c t .

Von dem Bezirksgerichte Avclsberg wird hie.
mit bekannt gemacht: tZS sry in die executive
Feilbietung der dem Joseph KaNuscka zu N a r e i , ,
Pfarr Koschana, gehörigen, der lobl. Herrschaft
Prcm sul) Urb. Nr. 27 ct 26 dienstbarn '/2 Kauf.
vcchtshube und Va Kaufrechtsnntersah gewiNiget
worden. Da nun hiezu die» Termine uno zwar:
für den ersten der ,6. August, für dcn zweiten
der l l). September und für den dritten der 20.
October d. I . mit dem Beisatze bestimmt wo?«
dcn sind, daß, wenn diese Realitäten weder dci
dem ersten noch bei dem zweiten Termine um
die Schätzung oder darüber an Mann gebracht
werden könnten, selbe bei dem trittcn auch unlcl
der Schätzung verkauft werden würden; so haben
Kauflustige an den gedachten Tagen, Vo rm i t t ag
um »K Uhr, zu Narein zu erscheinen, und tonnen
die Verkaufs-Bedingnisse inzwischen in de, Kanz.
lei der lZamcralherrschaft Adclsberg eingesehen
werden.

Bezirksgericht Adelsberg am l5 . Juni ,642.

3 . N i 3 . (5) Nr. 449.
E d i c t .

Vom Bezirksgerichte Krupp wird hicmil V«N
aus Semitsch Hs. Nr. 5o dieses B e l l e s gebbr«
ligen, vor der französischen Invasion in Abgang
gekommenen, und seit jener Zeit vermißten Brüder
Joseph und Stcpha» Premutta erinnert: (3ö h«»
be Mart in Premulta von Semitsch Nr. 5c» um
ihre Todeserklärung angesucht.

Die vermißten Joseph und Stepban P,e«
mutta werden demnach aufgefordert, binnen Gi<
ncm Jahre ss gewiß bei diesem Gerichte person«
lich zu erscheinen, oder es auf eine andere Art in
die Kenntniß ihres Lebens zu setzen, als widn-
gens nach Verlauf dieser Frist zu ihrer Todeser.
kla'rung. geschritten und ihr hierortigeS Vermöge»
den jlch legilimirendcn lZrben derselben rvü,de
eingeantwortel werden. ^

Bczlrrsgelichl Krupp am 6. Mä r , »642. '

Z- ' " 4 , (3) Nr. 55,.
«3 d i c t.

Vom Bczirkögcrichte Krupp wird hiemit öffent.
lich kund gemacht: 6s habe Barbara Kosiclz geb.
Slarz von Schwerschak Nr. 7, um die Todeser-
klärung ihres seit dem 22. April ,6»» vermißten
Bruders Georg Starz angesucht. Dieser wild
daher hiemit aufgefordert, binnen Jahresfrist, von
der ersten Ginschaltung dieses EdicteS in die
öffentlichen Blatter, sich so gewiß bei diesem Ge-
richte einzusinden. oder aber solches auf andere
Weise in die Kenntniß seiner Existenz zu srycn,
als er widrigcns für todt erklärt, und sc,in b<cr<
ortigeS Vermögen dcn sich legitimirenden tI,b>-n
desselben würde eingeantwortet werden.

Vczirfögerichl Krupp am »0. März »6/<2.


